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Wegzugsbesteuerung 
Österreich 

Das Nachbarland Österreich kennt, 
ähnlich wie Deutschland, eine Weg-
zugsbesteuerung für Steuerpflichtige, 
die Anteile an Kapitalgesellschaften 
halten. Besteuert wird der Wertzu-
wachs der Kapitalgesellschaftsbeteili-
gung im Zeitpunkt des Wegzuges. 
Interessant ist, dass Österreich eine 
Beteiligungsschwelle nicht kennt. Das 
österreichische Gesetz definiert: „Zu 
den Einkünften aus realisierten Wert-
steigerungen von Kapitalvermögen 
gehören Einkünfte aus der Veräuße-
rung, Einlösung und sonstigen Ab-
schichtung von Wirtschaftsgütern, 
deren Erträge Einkünfte aus der Über-
lassung von Kapital sind“. Damit wer-
den anders als in Deutschland auch 
Beteiligungen von weniger als 1 v.H. 
am Stammkapital erfasst. 

Die Bemessungsgrundlage für die 
Wegzugsbesteuerung ermittelt sich 
aus der Differenz zwischen dem Wert 
der Beteiligung im Zeitpunkt der An-
schaffung und im Zeitpunkt des Weg-
zuges. 

Auch eine Verlagerung der Ansässig-
keit nach einem Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA) kommt als Besteue-
rungstatbestand infrage. Denn es han-
delt sich um „Umstände, die zum Ver-
lust des Besteuerungsrechtes der Re-
publik Österreich im Verhältnis zu an-
deren Staaten hinsichtlich eines Wirt-

schaftsgutes führen“. Dies folgt dar-
aus, dass die meisten DBA das Be-
steuerungsrecht für Veräußerungsge-
winne dem Ansässigkeitsstaat zuwei-
sen. Im Falle der Verlagerung des Le-
bensmittelpunktes in ein Land außer-
halb Österreichs kann so ein Ansässig-
keitswechsel eintreten. 

Das ist vor dem Hintergrund der euro-
päischen Grundfreiheiten nicht unprob-
lematisch. Deshalb lässt das österrei-
chische Steuerrecht ein Wahlrecht für 
den Zeitpunkt der tatsächlichen Be-
steuerung zu:  

1. Besteuerung im Zeitpunkt der 
Verlagerung der Ansässigkeit aus 
Österreich (Angabe in der letzten 
Steuererklärung in Österreich) oder 

2. Aufschub der Besteuerung auf den 
Zeitpunkt der Veräußerung der An-
teile 

Das DBA Österreich/Deutschland 
schränkt den Anwendungsbereich für 
Personen, auf die das Abkommen per-
sönlich anwendbar ist, ein. Hierzu heißt 
es in Artikel 13 Absatz 6: „Bei einer 
natürlichen Person, die in einem Ver-
tragsstaat während mindestens fünf 
Jahren ansässig war und die im ande-
ren Vertragsstaat ansässig geworden 
ist, berührt Absatz 5 nicht das Recht 
des erstgenannten Staates, bei Antei-
len an Gesellschaften nach seinen 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei 
der Person einen Vermögenszuwachs 
bis zu ihrem Ansässigkeitswechsel zu 
besteuern“. Damit ist die Anwendung 
der österreichischen Regelung ab-
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kommensrechtlich wohl auf Fälle be-
grenzt, in denen der Wegziehende in 
Österreich mindestens 5 Jahre unbe-
schränkt steuerpflichtig und ansässig 
war. 

Fazit 
Die Entwicklung auf dem Gebiet der 
österreichischen Wegzugsbesteuerung 
muss beobachtet werden. Sie ist nach 
dem DBA Österreich insbesondere für 
solche Steuerpflichtigen von Relevanz, 
die sich länger als 5 Jahre in Österreich 
aufhalten. Es könnten recht viele Per-
sonen betroffen sein, da eine Beteili-
gungsschwelle nicht besteht. 

Zusammenveranlagung 
von Staatsbürgern der 
Europäischen Union 
(EU) ohne Wohnsitz in 
Deutschland 
Der 1. Senat des Bundesfinanzhofes 
(BFH) hat mit Urteil vom 6. Mai 2015 (I 
R 16/14) entschieden, unter welchen 
Bedingungen die Zusammenveranla-
gung von Staatsbürgern der EU ohne 
Wohnsitz in Deutschland möglich ist. 

Im Sachverhalt ging es um ein öster-
reichisches Ehepaar mit ausschließli-
chem Wohnsitz in Österreich. Der 
Ehemann bezog im Streitjahr 2009 
sowohl Einkünfte, die in Deutschland 
steuerpflichtig waren, als auch solche, 
die in Österreich versteuert wurden. 
Die Ehefrau bezog keine eigenen Ein-
künfte. Zu klären war die Frage, ob in 
Deutschland die Zusammenveranla-
gung zu gewähren sei. 

Grundsätzlich erfordert die Zusammen-
veranlagung in Deutschland die unbe-
schränkte Steuerpflicht. Diese bedingt 
einen deutschen Wohnsitz oder den 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutsch-
land. 

Es existieren jedoch zwei Vorschriften, 
nach denen die unbeschränkte Steuer-
pflicht ‒ auch ohne Vorliegen eines 
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen 
Aufenthaltes in Deutschland ‒ bean-
tragt werden kann.  

Die erste Vorschrift findet Anwendung 
auf alle Personen, die im Wesentlichen 
steuerpflichtige Einkünfte in Deutsch-
land erzielen. Voraussetzung ist, dass 

mindestens 90 % der Einkünfte der 
deutschen Besteuerung unterliegen 
oder die nicht in Deutschland steuer-
pflichtigen Einkünfte den Grundfreibe-
trag nicht übersteigen (§ 1 Absatz 3 
Satz 2 Einkommensteuergesetz - 
EStG). Diese Voraussetzung war im 
Sachverhalt nicht erfüllt. Der Ehemann 
hatte weniger als 90 % seiner Ge-
samteinkünfte in Deutschland zu ver-
steuern und die in Österreich steuer-
pflichtigen Einkünfte überstiegen den 
damals gültigen Grundfreibetrag in 
Höhe von 7.834 Euro. 

Die zweite Vorschrift gilt nur für 
Staatsangehörige eines Mitgliedsstaa-
tes der EU. Nach dieser kann für den 
Ehegatten ebenfalls die unbeschränkte 
Steuerpflicht beantragt werden. In 
diesem Fall ist bei der Prüfung der 
Zusammenveranlagung auf die Ein-
künfte beider Ehegatten abzustellen 
und der Grundfreibetrag ist zu verdop-
peln (§ 1a Absatz 1 Nummer 2 EStG). 
Im Sachverhalt hatten die Einkünfte 
des Ehemanns, die in Österreich zu 
versteuern waren, den doppelten 
Grundfreibetrag nicht überschritten. 

Daher hatten die Eheleute die 
Zusammenveranlagung beantragt. Das 
Finanzamt lehnte den Antrag ab und 
behandelte den Ehemann als be-
schränkt steuerpflichtig. Die Vorteile 
der Zusammenveranlagung blieben den 
Eheleuten somit verwehrt. Die Be-
gründung des Finanzamts war, dass 
die Bedingungen der ersten Vorschrift 
für den Antrag auf unbeschränkte 
Steuerpflicht des Ehemanns nicht er-
füllt gewesen seien. Diese müssten 
jedoch für den Ehemann allein erfüllt 
sein, damit die unbeschränkte Steuer-
pflicht für die Ehefrau und eine 
Zusammenveranlagung in Betracht 
kommen kann. 

Die Eheleute reichten nach erfolglosem 
Einspruch Klage ein. Der Klage wurde 
vor dem Finanzgericht stattgegeben, 
die Revision des Finanzamtes vor dem 
BFH blieb erfolglos.  

Das oberste deutsche Steuergericht 
bestätigt, dass die Sondervorschrift für 
Staatsbürger der EU nicht auf ein zwei-
stufiges Prüfungsverfahren abzielt. Bei 
dem Antrag auf unbeschränkte Steuer-
pflicht und der Gewährung der 
Zusammenveranlagung ist sofort auf 

die Einkünfte beider Ehegatten abzu-
stellen. Daher war die Zusammenver-
anlagung im Streitfall zu gewähren. 

Fazit 
Es ist erfreulich, dass der BFH hier eine 
Klarstellung im Sinne der Steuerpflich-
tigen getroffen hat. Bisher wurde sei-
tens der Finanzverwaltung und in Tei-
len des Schrifttums eine andere Auf-
fassung vertreten. Allerdings ist das 
Urteil bislang nicht im BStBl. veröffent-
licht (laut Finanzverwaltung soll eine 
Veröffentlichung jedoch in Kürze erfol-
gen). Auch die für die Finanzbehörden 
bindende Richtlinienstelle in R 1 Satz 3 
EStR 2012, die dieser Rechtsprechung 
entgegensteht, gilt weiterhin. Gleich-
wohl bleibt anzumerken, dass es sich 
bei den beurteilten Vorschriften um 
sehr komplizierte Regelungen handelt. 
Dies ist verfassungsrechtlich nicht 
unproblematisch. 

Deutsch-albanisches 
Sozialversicherungsab-
kommen unterzeichnet 

Am 23. September 2015 wurde das 
Abkommen über Soziale Sicherheit von 
Vertretern der deutschen sowie albani-
schen Regierungen unterzeichnet. Der 
sachliche Geltungsbereich des Ab-
kommens umfasst die jeweiligen Ren-
tenversicherungssysteme beider Staa-
ten.  

Nach dem Abkommen gelten grund-
sätzlich die Rechtsvorschriften des 
Staates, in dem die Beschäftigung 
ausgeübt wird (Territorialitätsprinzip). 
Ausnahmen gibt es für entsandte Ar-
beitnehmer. Das deutsch-albanische 
Abkommen über Soziale Sicherheit 
sieht einen Entsendezeitraum von 
maximal 24 Kalendermonaten vor. Bei 
einer Entsendung von Deutschland 
nach Albanien gelten die deutschen 
Rechtsvorschriften der Rentenversi-
cherung weiter. Der Arbeitnehmer wird 
gleichzeitig von der Anwendung der 
albanischen rentenversicherungsrecht-
lichen Vorschriften befreit.  

Für die nicht vom Abkommen erfass-
ten Versicherungszweige ist nach je-
weils innerstaatlichem Recht zu prüfen, 
ob eine Versicherungspflicht besteht. 
Ggf. kann es sowohl in Deutschland als 
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auch in Albanien zu einer Pflichtversi-
cherung kommen. Sofern die Versiche-
rungspflicht in Deutschland nicht fort-
besteht, kann in der Regel ein freiwilli-
ger Versicherungsschutz beantragt 
werden. Die Voraussetzungen sind im 
Einzelfall zu prüfen. 

Falls die Voraussetzungen einer Ent-
sendung im sozialversicherungsrechtli-
chen Sinne nicht vorliegen sollten, 
können die zurückgelegten Versiche-
rungszeiten im Gastland mit denen des 
Heimatlandes zusammengerechnet 
werden. So können künftig Deutsche 
aus albanischen Versicherungszeiten 
und albanische Versicherte aus deut-
schen Versicherungszeiten Rentenan-
sprüche erwerben. Die Renten werden 
in voller Höhe auch in das jeweils ande-
re Land gezahlt. Die Berechnung der 
Renten erfolgt jedoch nur auf der Basis 
der im jeweiligen Vertragsstaat zurück-
gelegten Versicherungszeiten. 

Zum Inkrafttreten des Abkommens 
bedarf es noch der Zustimmung der 
parlamentarischen Gremien beider 
Staaten. 

Fazit 
Das Abkommen führt zu einer Verbes-
serung der sozialen Absicherung von 
Mitarbeitern, die im jeweils anderen 
Vertragsstaat eine Beschäftigung aus-
üben. Da nicht alle Versicherungszwei-
ge vom sachlichen Geltungsbereich 
des Abkommens erfasst werden, sind 
neben dem Abkommensrecht auch die 
jeweils innerstaatlichen Regelungen 
zur Versicherungspflicht zu beachten. 
Sofern die Versicherungspflicht in 
Deutschland endet, kann ein Versiche-
rungsschutz oftmals auf freiwilliger 
Basis erwirkt werden. Zu Einzelheiten 
beraten wir Sie gerne auf Anfrage.
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Veranstaltungen 
Gerne weisen wir Sie noch auf 
einige themenbezogene Veranstal-
tungen mit Mitarbeitern der KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft als Referenten hin. Einen 
aktuellen Überblick über die Semi-
nare und Veranstaltungen erhalten 
Sie hier.  

DGFP Seminar: Grundlagen der 
befristeten Auslandsbeschäfti-
gung 
Referenten: Karl-Wilhelm Hofmann  

7. ‒ 11. November 2016, Stuttgart  
28. November ‒ 2. Dezember 2016, 
Leipzig 

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Website von DGFP e.V. 

 

 

DGFP Seminar: Grenzüberschrei-
tende Beschäftigung von Arbeit-
nehmern ‒ sozialversicherungs- 
und einkommensteuerrechtliche 
Besonderheiten 
Referent: Karl-Wilhelm Hofmann 

7. ‒ 9. März 2016, München 
14. ‒ 16. Juni 2016, Frankfurt 
5. ‒ 7. Oktober 2016, Hamburg 

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Website von DGFP e.V. 

 

 

Haufe Akademie Seminar: Aus-
landsentsendung von Mitarbei-
tern 
Referent: Karl-Wilhelm Hofmann 

3. ‒ 4. Februar 2016, Stuttgart 
7. ‒ 8. April 2016, Frankfurt 
23. ‒ 24. Mai 2016, Berlin 
29. ‒ 30. Juni 2016, Köln 
12. ‒ 13. September 2016, Ham-
burg 
13. ‒ 14. Oktober 2016, Stuttgart 

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: http://www.haufe-
akademie.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.kpmg.de/seminare/asp/AccessimWeb.asp?sort=VeranstaltungsBeginn
http://www.haufe-akademie.de/
http://www.haufe-akademie.de/
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